
Einmalige Autorentätigkeit anzeigepflichtig?
Beitrag von „Rolfie“ vom 14. April 2013 21:19

Mit Widerspruch meinte ich die beiden Absätze:

(2) Eine Nebentätigkeit im Sinne von Absatz 1 ist dem Dienstvorgesetzten anzuzeigen,

sofern es sich nicht um eine einmalige Tätigkeit handelt.

UND

(1) Der Beamte hat nicht genehmigungspflichtige Nebentätigkeiten im Sinne

des § 51 Abs. 1 Nr. 2, 3 und 4 b LBG NRW, die er gegen Vergütung ausüben will,

seinem Dienstvorgesetzten vor Aufnahme schriftlich anzuzeigen;

Das es nicht genehmigungspflichtig ist, weiss ich jetzt. Aber ist es nun anzeigepflichtig oder
kann ich in der Schule den Mantel des Schweigens darüber ausbreiten?
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